
 

 

 

 

 

 

Stadtwerke Schwabach GmbH  
Ansbacher Straße 14, 91126 Schwabach Telefon 09122 936-0, Fax 09122 936-146  
www.stadtwerke-schwabach.de 

Preisblatt Grundversorgungstarif Erdgas  
Gültig ab 01.01.2023 
 
 
 

 netto brutto 

    Energiepreis Grundpreis Energiepreis Grundpreis 

    in ct/kWh pro Jahr in € in ct/kWh pro Jahr in € 

 
Grundversorgungstarif 1*  

(günstig bis ca. 5.000 kWh/a) 
 

  12,88   31,60 13,78   33,81 

 
Grundversorgungstarif 2*  

(günstig ab ca. 5.000 kWh/a) 
 

  10,46 152,60 11,19 163,28 

 
Grundversorgungstarif 3* 

(günstig ab ca. 50.000 kWh/a) 
 

  10,38 192,60 11,11 206,08 

* Allgemeiner Preis im Rahmen der Grundversorgung 
 
 
Die Stadtwerke Schwabach GmbH rechnet immer die günstigste Preisregelung innerhalb des 
Grundversorgungstarifs ab.  
 
Die Bruttopreise enthalten die Energielieferung, die Erdgassteuer, die Gasspeicherumlage, die 
Bilanzierungsumlage, die Kosten der Netznutzung, des Messstellenbetriebs und der Messung sowie 
der Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. 
  
Die Kosten aus einem nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (CO2-Bepreisung) in der 
jeweils gültigen Höhe sind ebenfalls enthalten. 
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Ausweis der staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile gem. § 2 Abs. 3 GasGVV 
 
Bei einem beispielhaften Jahresverbrauch von 20.000 kWh 

Allgemeiner Preis der Grundversorgung  

Preisstand: 01.10.2022 01.01.2023 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr – brutto 163,28 €   163,28 €  

Energiepreis pro verbrauchter Kilowattstunde (kWh) – brutto  9,61 Ct  11,19 Ct 

   

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen 
In Ihrem Endpreis sind 7 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 152,60 €  152,60 €  
Energiepreis pro verbrauchter Kilowattstunde (kWh)  8,98 Ct  10,46 Ct 
In den Netto-Endpreis fließen ein:   

 €/Jahr Ct/kWh €/Jahr Ct/kWh 

Energiesteuer  0,5500  0,5500 
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)  0,0300  0,0300 

Kosten aus einem nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (CO2-Preis)  0,5461  0,5461 
Bilanzierungsumlage  0,5700  0,5700 
Gasspeicherumlage  0,0590  0,0590 

     
     

Als Netzentgelte des Netzbetreibers fließen ein:     
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde  1,1839  1,3753 
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz 37,56  37,56   

Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) 21,00  21,00  
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: 58,56 2,939 58,56 3,1304 
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):   

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 94,04  94,04  
am Energiepreis pro verbrauchte Kilowattstunde  6,04  7,33 

 

Entgelte des Netzbetreibers und grundzuständigen Messstellenbetreibers Stadtwerke Schwabach GmbH. Höchster Konzessionsabgabensatz im Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Schwabach GmbH. Die tatsächlichen 
Konzessionsabgabensätze variieren entsprechend der Einwohnerzahl pro Stadt bzw. Gemeinde gemäß § 2 Abs. 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV). Die jeweilige Höhe der Umlagen und Aufschläge werden auf der 
Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (https://www.tradinghub.eu/de-de) veröffentlicht. 
 
Steuerliche Regelungen 
Die Energiepreise enthalten die Erdgassteuer in Höhe des jeweils gültigen gesetzlichen Steuersatzes (0,55 ct/kWh). Hinweis nach § 107 der Verordnung zur Durchführung des Energiesteuergesetzes (EnergieStV): 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Es darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede 
andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt. Bei einer Zuwiderhandlung ist der Kunde verpflichtet, den der Stadtwerke 
Schwabach GmbH entstandenen Schaden – insbesondere durch die Nachforderung von Energiesteuer – zu ersetzen. 


